Verordnung zum Personal- und Besoldungsreglement der Einwohnergemeinde …




Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Personal- und Besoldungsreglementes vom …. wird die zuständige Behörde für personalrechtliche Entscheide wie folgt festgelegt:

	Dienststelle
	Funktion
	Zuständige Behörde für Wahl, Beendigung und Umgestaltung

	
	
	

	Gemeindeverwaltung
	Gemeindeschreiber/in
	Gemeinderat

	
	- Substitut/in
	Gemeinderat

	
	Gemeindebuchhalter/in
	Gemeinderat

	
	Leiter/in Steueramt
	Gemeinderat

	
	Leiter/in Gemeindebauamt
	Gemeinderat

	
	Übrige Mitarbeitende
	Ressortzuständiges Gemeinderatsmitglied mit Dienststellenleitung

	Werkdienste
	Leiter
	Gemeinderat

	
	Übrige Mitarbeitende
	Ressortzuständiges Gemeinderatsmitglied mit Dienststellenleitung

	Bildung
	Schulleiter/in
	Schulpflege

	
	Schulhauswarte
	Ressortzuständiges Gemeinderatsmitglied mit Dienststellenleitung

	
	Leitung Musikschule
	Musikschulkommission

	
	Lehrer/innen Musikschule
	Leitung Musikschule

	Alters- und Pflegeheim
	Heimleitung
	Gemeinderat

	
	Bereichsleiter/innen
	Gemeinderat oder Heimkommission oder Heimleitung

	
	Übrige Mitarbeitende
	Heimleitung

	
	
	

	
	
	


1Die zuständige Behörde ist auch für die übrigen personalrechtlichen Entscheide zuständig.

2Wurde die oder der Angestellte durch den Gemeinderat gewählt, ist das ressortzuständige Mitglied des Gemeinderates, dessen Dienstaufsicht die oder der Angestellte untersteht, für die übrigen personalrechtlichen Entscheide zuständig. 

(falls Wahl, Beendigung und Umgestaltung auch durch Kommission erfolgen kann, z.B. Musikschulkommission oder Heimkommission: 2 Wurde die oder der Angestellte durch den Gemeinderat oder eine Kommission gewählt, ist das ressortzuständige Mitglied des Gemeinderates oder der/die Kommissionspräsident/in, dessen/deren Dienstaufsicht die oder der Angestellte untersteht, für die übrigen personalrechtlichen Entscheide zuständig.)

___________________________

Ort/Datum
Gemeinderat …


Gemeindepräsident/in:


Gemeindeschreiber/in:

Hinweise zur zuständigen Behörde für Wahl, Beendigung und Umgestaltung:

· Die aufgeführten Bereiche sind nicht abschliessend.

· Bei den aufgeführten Behörden handelt es sich um einen Vorschlag, die je nach örtlicher Organisation festgelegt werden kann.

